
 

A n t r a g : 

 

Die Modernisierung und Instandsetzung von 

Gebäuden mit mittlerem und hohem In-

standsetzungsbedarf gemäß der vorberei-

tenden Untersuchungen (Anlage 1) soll mit 

100 % des ermittelten Kostenerstattungs-

betrages (unrentierliche Kosten) im Rah-

men der verfügbaren Städtebauförde-

rungsmittel gefördert werden. 

 

 


